
Richtl inie zur Förderung der Tei lnahme bedürft iger Schüler und Schülerinnen

am Mittagessen in Ganztagsschulen und Grundschulen mit Mittagsbetreuung

(Förderrichtl inie,,Mittagessen an Ganztagsschulen")

Bekan ntm ach un g des Bayerischen staatsm i n isteri ums

für Arbeit und Sozialordnung, Famil ie und Frauen

vom 3. April 2009 A,z.: Agll1gZlll0g

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen gewährt

nach Maßgabe dieser Richtl inie und der allgemeinen haushaltsrechtl ichen Bestimmungen
(insbesondere der Art. 23,44 Bayerische Haushaltsordnung - BayHO und den dazu erlas-

senen Venrvaltungsvorschriften) Zuwendungen für das Mittagessen bedürftiger Schüler und
Schülerinnen an Ganäagsschulen und Grundschulen mit Mittagsbetreuung.

o

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

{. Zweck der Zuwendung

Ziel ist es, Schülern und Schülerinnen aus finanziell bedürft igen Famitien durch eine

freiwil l ige finanzielle Unterstützung des Landes und der Kommunen die Teilnahme an

der bestehenden Mittagsverpflegung in Ganztagsschulen des Primarbereichs und der

Sekundarstufe I und Grundschulen mit Mittagsbetreuung zu ermöglichen.

2. Gegenstand der Förderung

Gefördert werden Gemeinden und Landkreise, die die Teilnahme von bedürft igen

Schülern und Schülerinnen der Primar- und Sekundarstufe I in gebundenen und offe-
nen Ganztagsschulen sowie in Grundschulen mit Mittagsbetreuung an der dort einge-
richteten M ittagsverpflegung bezuschussen.

Als bedürft ig anzusehen sind in der Regel Schüler und Schülerinnen, die selbst bzw.
deren Erziehungsberechtigte entweder

Bezieher von SGB ll-Leistungen oder von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem

SGB Xl l  oder




